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Kundmachung
über das Ergebnis der Jagdausschusswahl

Da anlässlich der für 26. Mai 2024 ausgeschriebenen Wahl des Jagdausschusses für
das Genossenschaftsjagdgebiet FURTH-AlGEN-STEINAWEG
umfassend die Katastralgemeinden FURTH, AIGEN‚ STEINAWEG
nur ein einziger Wahlvorschlag eingereicht worden ist, gelten gemäß 5 7 Abs. 8 der NÖ
Jagdausschuss—WahIordnung, LGBI. 6501, als gewählt:

auf den Wahlvorschlag: als Jagdausschussmitglieder: als Ersatzmitglieder:
FURTH-AlGEN-STEINAWEG Jochen Senftlechner, 1972 Alexander Spannagl‚ 1966

Josef Dürauer‚ 1984 Leopold Moser, 1964

Eduard Leitner, 1959 Ferdinand Bruckner, 1971
Michaela Löffler, 1970 Johannes Hofstetter, 1988
Matthias Ramoser, 1983 Sonja Nosko-Dietrich, 1971
Richard Tersch, 1964

Reinhold Garscha, 1953

Gegen dieses von derWahlbehörde festgestellte Wahlergebnis kann von dem zustel-

lungsbevollmächtigten Vertreter jedes Wahlvorschlages sowie von jedem wahlberech-

tigten Mitglied der Jagdgenossenschaft sowohl wegen behaupteter Unrichtigkeit der

Ermittlung als auch wegen angeblich gesetzwidriger Vorgänge im Wahlverfahren, die
auf das Ergebnis von Einfluss waren, Beschwerde binnen zwei Wochen ab dem ersten

Tag der Verlautbarung bei dem unterzeichneten Bürgermeister schriftlich eingebracht
werden.

‚.;“a3Die Bürgermeisterin der
Marktgemein?e

Fu?sei

M g. Gudrun Ber er

Angeschlagen am: 13. März 2024

Abgenommen am: .............................................

Formblatt 6


